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Allgemeine Steuerzahlungstermine im August 

Fälligkeit  
Ende der 

Schonfrist 

Di. 10.08. Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 13.08. 

Di. 10.08. Umsatzsteuer 13.08. 

Mo. 16.08. Gewerbesteuer 19.08. 

Mo. 16.08. Grundsteuer 19.08. 

 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift 
auf dem Konto der Finanzbehörde. 

Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fällig-
keitstermin eingereicht werden. 

Passion for Numbers. 

MSW GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Straße des 17. Juni 106–108 
10623 Berlin 
Telefon +49.30.88 77 58-0 
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1. Antrag auf Wirtschaftsförderung: Exakte Angaben zwingend erforderlich 

Ein Handwerksbetrieb mit Betriebsstätten in unterschiedlichen Ortsgemeinden 
stellte einen Antrag auf regionale Wirtschaftsförderung für Werkzeugmaschinen im 
Wert von rund 121.000 Euro. Im Antragsformular hierzu gab er einen bestimmten 
Investitionsort an, ließ die durch die Beklagte in einer vorläufigen Entscheidung als 
grundsätzlich förderfähig eingestuften Maschinen aber an eine hiervon abweichende 
Betriebsstätte liefern. Dort lagerte und nutzte der Handwerksbetrieb die Maschinen. 
Daraufhin wurde der Förderantrag abgelehnt, weil die Umsetzung des Vorhabens 
nicht entsprechend den Angaben im Förderantrag erfolgt sei. 

Das Verwaltungsgericht Koblenz dem Handwerksbetrieb nicht Recht. Für die in 
Streit stehenden Fördermittel der regionalen Wirtschaftsförderung sei entscheidend, 
dass ein Vorhaben an dem im Antragsformular benannten Investitionsort umgesetzt 
werde. Die entsprechende Angabe sei dabei keine bloße Formalität. Es handele sich 
vielmehr um eine subventionserhebliche Tatsache, aus der sich ergebe, ob sich das 
Vorhaben im Fördergebiet befinde und wie hoch der Förderhöchstbetrag sei. Zudem 
lasse sich erst ausgehend von den Verhältnissen an einem konkreten Investitionsort 
beurteilen, ob ein Vorhaben förderfähig sei. Bei dieser Bewertung fänden auch 
Stellungnahmen der Bundesagentur für Arbeit und der zuständigen Handwerks-
kammer Berücksichtigung. Dabei sähen die einschlägigen Förderbestimmungen 
auch keine Heilungsmöglichkeit durch das nachträgliche Verbringen der Maschinen 
an den zunächst angegebenen Standort vor. 

 

2.  Laufzeitbezogene Betrachtungsweise bei Firmenwagen-Leasingsonderzahlun-
gen 

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat zu der Frage Stellung genommen, in 
welcher Höhe eine im Dezember 2013 geleistete Leasingsonderzahlung für einen 
teils privat und teils zu unternehmerischen Zwecken genutzten Pkw als Betriebs-
ausgaben bzw. Werbungskosten abzugsfähig ist. 

Verwendet ein nicht bilanzierungspflichtiger Steuerpflichtiger einen geleasten Pkw 
für unternehmerische Zwecke und macht er dafür die tatsächlichen Kosten geltend, 
so gehört eine bei Leasingbeginn zu erbringende Sonderzahlung in Höhe der 
anteiligen unternehmerischen Nutzung des Pkw nach dem Urteil des Finanzgerichts 
zu den sofort abziehbaren Betriebsausgaben. Dabei sei bei der Höhe der anteiligen 
unternehmerischen Nutzung auf eine laufzeitbezogene Betrachtungsweise abzu-
stellen. 
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3.  Zur Stromlieferung als selbstständige Leistung neben einer umsatzsteuer-
freien Vermietung 

Das Finanzgericht Niedersachsen hatte über die Frage zu entscheiden, ob Strom, den 
der Vermieter über eine Photovoltaikanlage erzeugt und an die Mieter liefert, 
umsatzsteuerlich als Nebenleistung der Vermietung anzusehen ist. 

Das Finanzgericht hat diese Frage verneint und der Klage des Vermieters stattgege-
ben. Auch wenn Strom über eine Photovoltaikanlage vom Vermieter erzeugt und an 
die Mieter geliefert wird, handele es sich dabei im Regelfall nicht um eine 
unselbstständige Nebenleistung der (steuerfreien) Vermietung. Entscheidend sei, 
dass der Mieter die Möglichkeit habe, den Stromanbieter frei zu wählen. Auch der 
Europäische Gerichtshof habe in einem vergleichbaren Fall die Stromlieferung als 
von der Vermietung getrennt angesehen. 

Da der Bundesfinanzhof über diese Rechtsfrage bisher noch nicht ausdrücklich 
entschieden hat und die Finanzverwaltung das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
nicht anwendet, hat das Finanzgericht Niedersachsen die Revision zugelassen. 

 

4. Haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen – Nebenkosten-
abrechnung vorlegen 

Wohnungseigentümer und Mieter können Ausgaben für haushaltsnahe Dienst-
leistungen oder Handwerkerleistungen anteilig steuerlich geltend machen. Dafür 
sollte die Nebenkostenabrechnung bei der Einkommensteuererklärung vorgelegt 
werden. Das Finanzamt erkennt u. a. Kosten für die Reinigung des Treppenhauses, 
für Dach-, Fassaden- und Gartengestaltungsarbeiten oder für Reparatur, Wartung 
oder Austausch von Heizungsanlagen an. Abzugsfähig sind auch die Schornstein-
fegergebühren oder Kosten für das Überprüfen von Blitzschutzeinrichtungen. Die 
insgesamt anfallenden Aufwendungen müssen auf die einzelnen Eigentümer oder 
Wohnungen aufgeteilt sein. In der Jahresabrechnung sollten die einzelnen 
Dienstleister mit den Gesamtkosten aufgeführt sein und dazu detailliert der den 
einzelnen Wohneinheiten zugeordnete Kostenanteil. Alternativ können sich 
Wohnungseigentümer eine Bescheinigung des Verwalters für das Finanzamt aus-
stellen lassen. 

 

5. Bau neuer Mietwohnungen kann Steuervorteile bringen 

Vermieter können für neu gebaute Wohnungen im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung und in den folgenden drei Jahren Sonderabschreibungen in Anspruch 
nehmen. Dies setzt aber voraus, dass der Bauantrag für die neue Wohnung vor dem 
1. Januar 2022 gestellt wird dann mindestens zehn Jahre lang vom Bauherrn oder 
Käufer vermietet wird. 

Gewährt werden jährlich bis zu 5 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten zusätzlich zur normalen Abschreibung. So können innerhalb von vier Jahren 
insgesamt bis zu 28 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
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Wohnung steuerlich wirksam werden. Gefördert werden dabei nicht nur Wohnun-
gen im Zusammenhang mit dem Neubau von Gebäuden, sondern auch die 
Schaffung neuer Wohnungen in bestehenden Gebäuden, z. B. ein Dachgeschoss-
ausbau. 

Bauanträge können nur von vorlageberechtigten Architekten und Bauingenieuren 
gestellt werden. Ist kein Bauantrag erforderlich, muss die Bauanzeige bis zum 
Stichtag erfolgen. Diese kann vom Steuerpflichtigen selbst vorgenommen werden. 

Zu beachten ist, dass die Sonderabschreibungsmöglichkeit nur für maximal 2.000 
Euro je Quadratmeter Wohnfläche absetzbar und generell ausgeschlossen ist, wenn 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten je Quadratmeter Wohnfläche einen 
Betrag von 3.000 Euro übersteigen. 

 

6. Abgabefrist für Steuererklärungen für das Veranlagungsjahr 2020 verlängert 

Der Bundesrat hat am 25. Juni 2021 der Verlängerung der Abgabefrist für die 
Steuererklärung 2020 um drei Monate zugestimmt. Steuerpflichtige, die ihre Steuer-
erklärung selbst anfertigen, haben nun bis Ende Oktober 2021 Zeit, um ihre 
Erklärung beim Finanzamt abzugeben. Sind Angehörige der steuerberatenden 
Berufe mit der Erstellung beauftragt, verlängert sich der Termin auf den 31. Mai 
2022. Auch die besonderen Abgabefristen für Steuerpflichtige mit Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft verlängern sich um drei Monate. Parallel dazu wird auch 
die Karenzzeit zur Verschonung von Verzugszinsen auf Steuerschulden um drei 
Monate ausgeweitet. 

Der Bund möchte neben den Steuerzahlern und insbesondere die Steuerberater 
entlasten, da seit Corona ein deutlich höheres Arbeitspensum anfällt. Auch die 
Finanzämter sind wohl froh, da sich auch dort die Lage arbeitsbelastend verschärft. 

 

Hinweis 

Da der 31. Oktober 2021 ein Sonntag ist, verschiebt sich die Frist auf Montag, den  
1. November 2021. In Bundesländern, in denen der 1. November ein Feiertag ist, ist 
der 2. November 2021 der letzte Abgabetermin für die Steuererklärung 2020. 

 


